3¢ UBS

Besteuerungsgrundlagen

Mesina-Rentenfonds-UBS (D)

Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Hinweise zu den Veréffentlichungen der Besteuerungsgrundlagen gemaBB § 5 InvStG per 31.12.2017 in Verbindung mit den
Ubergangsvorschriften des § 56 InvStG (neu):

Aktiengewinn per 29.12.2017:

Der per 29.12.2017 im Rahmen der Fondspreisvertffentlichung veréffentlichte Aktiengewinn EStG beinhaltet noch die Bestandteile der in den
Besteuerungsgrundlagen unter der Position § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ¢) aa) InvStG ausgewiesenen in- und auslandischen Dividenden.

Ausgabe- und Ricknahmepreis per 29.12.2017 / Abfihrung der Steuverliquiditat:

In dem per 29.12.2017 im Rahmen der Fondspreisveroffentlichung verdffentlichten Anteilwert sowie Ausgabe- und Ricknahmepreis wurde noch
keine Belastung der Steuerliquiditdt vorgenommen, die auf die per 31.12.2017 zugeflossenen Ertrage entfallt.
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Veréffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemaB § 5 InvStG fiir

Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (ISIN: DE0009797126)
fur den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Privat- Sonstiger Kapital-

(alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) anleger betrieblicher gesellschaft
Anleger

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1i.V.m. Nr. 2 InvStG

a) Betrag der Ausschiittung 0,0000 0,0000 0,0000
aa) In der Ausschiittung enthaltene ausschiittungsgleiche Ertrdge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000
bb) In der Ausschiittung enthaltene Substanzbetrége 0,0000 0,0000 0,0000

b) Betrag der ausgeschiitteten Ertrage 0,0000 0,0000 0,0000

b) Ausschiittungsgleiche Ertrage 0,9338 ¥ 0,9338 ¥ 09338 Y

c) In den ausgeschiitteten / ausschiittungsgleichen Ertrdgen enthaltene
aa) ErtrigeiS.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 % - 0,0000 0,0000
bb) VerduRerungsgewinne i.5.d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG; 100 % - 0,0000 0,0000
cc) Ertrdgei.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 0,9271 0,9271
dd) steuerfreie (Alt-)VerduRerungsgewinne i.5.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 0,0000 - -

anzuwendenden Fassung

ee) Ertragei.S.d. §2 Abs.3 Nr.1S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Ertrage 0,0000 - -

nicht Kapitalertriage im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie VerduRerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile)

ff) steuerfreie VerduRerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden 0,0000 - -
Fassung
gg) Einkiinfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite auslandische Einkiinfte) 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in gg) enthaltene Einkiinfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0,0000 0,0000



d)

f)

ji)

kk)

1)

aa)
bb)

cc)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

Einkiinfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, fiir die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde

in i) enthaltene Einkiinfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16
InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %

in ii) enthaltene Einkiinfte i.5.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Korperschaftsteuer berechtigen

in kk) enthaltene Einkiinfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16
InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist; 100 %

den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschiittung / Thesaurierung

i.5.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG

i.5.d. § 7 Abs. 3 InvStG

i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten

(weggefallen)

auslandische Steuern, die auf die in den ausgeschiitteten/ausschiittungsgleichen Ertrégen enthaltenen Einkiinfte im
Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und

die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde {ohne die unter ee)
ausgewiesene fiktive Quellensteuer)

die in aa) enthalten ist und auf Einkiinfte entfallt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG

oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive
Quellensteuer)

die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen
wurde

die in cc) enthalten ist und auf Einkiinfte entfallt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG
oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m.
diesem Abkommen anrechenbar ist (fiktive auslandische Quellensteuer)

die in ee) enthalten ist und auf Einkiinfte entfallt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG
oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
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g)
h)

Betrag der Absetzung fiir Abnutzung oder Substanzverringerung 0,0000 0,0000 0,0000

die im Geschiftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschéftsjahres oder 0,0021 0,0021 0,0021
friiherer Geschaftsjahre

Nachrichtlich: den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der am 23. Dezember 2013 anzuwendenden Fassung 0,0000 0,0000 0,0000
nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschiittungsgleichen Ertragen enthaiten) ‘

1) Die ausschiittungsgleichen Ertrige gelten gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 InvStG mit Ablauf des Geschéftsjahres zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen.
2) Bei Anrechnung/Abzug der ausl. Quellensteuer ist auf Privatanlegerebene § 32d Abs. 5 EStG, auf Ebene des sonstigen betrieblichen Anlegers § 34c EStG bzw.

auf Ebene der Kapitalgesellschaft § 26 KStG zu beachten.
3) GemaR § 2 Abs. 1i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritatszuschlag auf die ausgeschiitteten Ertrége sowie auf die
ausschittungsgleichen Ertrage vom ausgeschiitteten Betrag einzubehalten.



UBS Asset Management {Deutschland) GmbH

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) iiber die Priifung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG
fiir das Investmentvermdogen:

- Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (ISIN: DE0009797126)
An UBS Asset Management {Deutschland) GmbH, Bockenheimer LandstraRe 2-4, 60306, Frankfurt am Main (nachfolgend: die Gesellschaft).

Die Gesellschaft hat die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft (nachfolgend: wir) beauftragt, gemal § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz
(InvStG) zu priifen, ob die von der Gesellschaft fiir das genannte Investmentvermdgen fiir den genannten Zeitraum zu veréffentlichenden, vorstehenden Angaben
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage dariber zu
enthalten, ob Anhaltspunkte fiir einen Missbrauch von Gestaltungsméglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich auf die
Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die fiir den Zeitraum veréffentlicht
wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung fiir die Rechnungslegung des Investmentvermdgens sowie fir die Ermittlung der steuerlichen Angaben geméR § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft.

Die Ermittlung beruht auf der Buchfiihrung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) fiir den betreffenden
Zeitraum. Sie besteht aus einer Uberleitung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen
Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft
Mittel in Anteile an anderen Investmentvermégen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr fiir diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 InvStG zu veroffentlichenden Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Priifung erfolgt auf der Grundlage der von einem
Abschlusspriifer nach § 102 KAGB gepriiften Buchfiihrung/Aufzeichnungen und des gepriiften Jahresberichtes, die das o. g. Investmentvermdgen beinhaltet.
Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Uberleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben.

Nicht Gegenstand unseres Auftrages ist es, die uns vorgelegten Unterlagen und Angaben analog einer handelsrechtlichen Abschlusspriifung auf ihre
Vollstindigkeit und Richtigkeit zu priifen. Insoweit haben wir uns auf den Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers gestiitzt. Auch dariiber hinaus sind wir von
der Vollstindigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.



Unsere Priifung, ob die in § 5 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG genannten Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden (§ 5 Abs. 1
Satz 1 Nr.3i.V.m. Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 InvStG), erstreckte sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Ertragen und Aufwendungen
einschlieRlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert
hat und soweit fiir diese Zielfonds von anderen zur Verfugung gestellte steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG vorlagen, beschrankte sich
unsere Priifung auf die korrekte Ubernahme der fiir diese Zielfonds zur Verfugung gestellten steuerlichen Angaben der Gesellschaft nach MaRgabe vorliegender
Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben des Zielfonds waren nicht Gegenstand unserer Priifung.

Wir haben die Prifung so geplant und durchgefiihrt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden konnte, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen wurden die Kenntnisse tiber die Verwaltung des Investmentvermogens
sowie die Erwartungen iiber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung haben wir das fir die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem beriicksichtigt, um Priifungshandlungen zu planen und durchzufiihren, die unter den gegebenen Umstdnden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priifungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Priifung umfasste auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewéhlte Auslegung
ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschldgige Fachliteratur und veroffentlichte
Auffassungen der Finanzverwaltung gestiitzt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine kiinftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse
aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kdnnen.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben gemdR § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den
Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Fiir unsere Aussage, ob Anhaltspunkte fiir einen Missbrauch von Gestaltungsmoglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich auf die
Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine tiber die Priifung der Einhaltung der Regeln des
deutschen Steuerrechts hinausgehende Ermittlungen vorzunehmen.

Fiir unsere Aussage, ob Anhaltspunkte fiir einen Missbrauch von Gestaltungsmdglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich auf die
Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die fiir den Zeitraum veréffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz1 Nr. 1
und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Sachverhalte des laufenden Jahres vorzunehmen. Unsere Aussage stiitzen wir auf
analytische Untersuchungshandlungen und Befragungen zu den verdffentlichten Aktiengewinnen und den verdffentlichten Rucknahmepreisen fir den
Berichtszeitraum.



Es haben sich keine Anhaltspunkte fiir einen Missbrauch von Gestaltungsméglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung ergeben, der sich auf die
Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die fiir den Zeitraum veréffentlicht
wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentvermdgen durchgefihrten Geschaften oder sonstigen
Umstinden, insbesondere dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermdgensgegenstanden, dem Bezug von Leistungen, durch die
Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung Uber die Ausschiittung von Ertrégen, Anhaltspunkte flr einen Missbrauch
von Gestaltungsmoglichkeiten ergeben.
Eschborn, den 09. April 2018
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprufungs%esellschaft

A
Tido Hillebrand ppa. L%]Migirov
Executive Director Manager




	Besteuerungsgrundlagen
	Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
	In dem per 29.12.2017 im Rahmen der Fondspreisveröffentlichung veröffentlichten Anteilwert sowie Ausgabe- und Rücknahmepreis wurde noch keine Belastung der Steuerliquidität vorgenommen, die auf die per 31.12.2017 zugeflossenen Erträge entfällt.


